
Gewinnabführungsvertrag 
 
zwischen der 
 
Verbio SE,  
Thura Mark 18, 06780 Zörbig 
(eingetragen im Handelsregister  
des Amtsgerichts Stendal unter HRB 33567) 
 

nachfolgend - Organträgerin - 
 
und der 
 
VERBIO Chem GmbH,  
Thura Mark 18, 06780 Zörbig 
(eingetragen im Handelsregister  
des Amtsgerichts Stendal unter HRB 32080) 
 

nachfolgend - Organgesellschaft - 
 
beide zusammen nachfolgend - Vertragsparteien - 
 
 
Präambel 
 
Die Organträgerin ist am Stammkapital der Organgesellschaft in Höhe von insgesamt 
25.000,00 EUR unmittelbar beteiligt. Sie hält sämtliche Geschäftsanteile an der Organgesell-
schaft und ist damit deren Alleingesellschafterin. 
 
 
Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt: 
 
§ 1 Gewinnabführung 
 
(1) Die Organgesellschaft verpflichtet sich, beginnend rückwirkend ab dem 01.07.2023 

ihren ganzen Gewinn an die Organträgerin abzuführen. Gewinn ist - vorbehaltlich der 
Bildung oder Auflösung von anderen Rücklagen nach den Absätzen 2 und 3 - der 
gesamte ohne die Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss, vermindert um 
einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr sowie um den nach § 268 Abs. 8 des Handels-
gesetzbuches ausschüttungsgesperrten Betrag. Die Gewinnabführung darf den in 
§ 301 Aktiengesetz genannten Betrag nicht überschreiten. 

 
(2) Die Organgesellschaft kann mit Zustimmung der Organträgerin Beträge aus dem Jah-

resüberschuss in andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 Handelsgesetzbuch) ein-
stellen, sofern dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Be-
urteilung wirtschaftlich begründet ist. 

 
(3) Während der Dauer dieses Vertrages gebildete andere Gewinnrücklagen nach § 272 

Abs. 3 des Handelsgesetzbuches sind auf Verlangen der Organträgerin aufzulösen 
und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu verwenden oder als Gewinn abzufüh-
ren. 

 
(4) Die Abführung von Erträgen aus der Auflösung von Kapitalrücklagen oder von vorver-

traglichen Gewinnrücklagen ist ausgeschlossen. 
 



(5) Der Anspruch auf Gewinnabführung entsteht zum Stichtag des Jahresabschlusses 
der Organgesellschaft und wird zu diesem Zeitpunkt fällig. Er ist ab diesem Zeitpunkt 
mit 5 % p.a. zu verzinsen. 

 
§ 2 Verlustübernahme 
 
(1) Die Organträgerin ist verpflichtet, einen während der Vertragsdauer entstandenen 

Jahresfehlbetrag in entsprechender Anwendung von § 302 Aktiengesetz in der jeweils 
gültigen Fassung auszugleichen. 

 
(2)  § 1 Absatz 5 dieses Vertrages gilt entsprechend. 
 
§ 3 Wirksamwerden und Vertragsdauer 
 
(1) Der Vertrag wird unter dem Vorbehalt der Zustimmungen der Gesellschafterver-

sammlung der Organgesellschaft und der Hauptversammlung der Organträgerin so-
wie aufschiebend bedingt von der Eintragung dieses Vertrages bei der Organgesell-
schaft im Handelsregister abgeschlossen. Er wird mit Eintragung in das Handelsre-
gister der Organgesellschaft wirksam und gilt rückwirkend ab dem 01.07.2023.  

 
(2) Der Vertrag wird für die Dauer von 5 Zeitjahren abgeschlossen. Sofern das Ende der 

festen Laufzeit nicht auf das Ende eines Geschäftsjahres der Organgesellschaft fällt, 
verlängert sich die feste Laufzeit bis zum Ende des dann laufenden Geschäftsjahres. 
Nach Ablauf der festen Laufzeit verlängert sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit und 
kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres, erstmalig zum 
Ende der festen Laufzeit, gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

 
(3) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungs-

frist bleibt unberührt. Als wichtiger Grund gilt: 
 
(a) die Abtretung oder Einbringung der Anteile an der Organgesellschaft durch die 

Organträgerin, 
 
(b) die Verschmelzung, Spaltung oder Liquidation der Organträgerin oder der Or-

gangesellschaft, 
 
(c) die Umwandlung der Organgesellschaft in eine Rechtsform, die nicht Organge-

sellschaft sein kann oder 
 
(d) wenn der Organträgerin nicht mehr die Mehrheit der Stimmrechte an der Or-

gangesellschaft zusteht. 
 

(4) Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 
 
§ 4 Schlussbestimmungen 
 
(1) Bei der Auslegung einzelner Bestimmungen dieses Vertrages sind die §§ 14 und 17 

des Körperschaftsteuergesetzes in ihrer jeweils gültigen Fassung zu berücksichtigen. 
 
(2) Verweisungen auf gesetzliche Vorschriften sind jeweils Verweisungen auf die aktuell 

gültige Fassung der jeweiligen Vorschrift (dynamische Verweisung). 
 
(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, einschließlich dieser Klausel selbst, 

bedürfen der Schriftform. 
 



(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam und/oder 
undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit bzw. Durchführ-
barkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien sind verpflichtet, jede unwirk-
same bzw. undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame und durchführbare Be-
stimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen bzw. un-
durchführbaren Regelung so nahe wie möglich kommt. Das gleiche gilt bei Lücken in 
diesem Vertrag. 

 
 
Zörbig, den   Zörbig, den   
 
 
 
    
Verbio SE  VERBIO Chem GmbH 
 
 


